
 

  Stand: 31.05.2019 

Situation 3 
Die Sammellieferung – Kann das noch mit? 
 

 

 

Aufgabe 

Auf einen bereits beladenen Lkw der Spedition 

„Spetsi“ sollen bei der Firma „Allerlei“ weitere Ver-

sandstücke aufgeladen werden. Der Lkw ist nicht mit 

orangefarbenen Warntafeln gekennzeichnet, ob-

wohl sich auf seiner Ladefläche bereits die folgenden 

Gefahrgüter befinden: 

• 10 kg Aluminiumphosphid-Pestizid der Verpa-

ckungsgruppe I (UN 3048) 

• 50 L Ethanol der Verpackungsgruppe II (UN 

1170) 

• 100 L verdichtete Luft (UN 1002) 

• 100 L Amylacetate der Verpackungsgruppe III 

(UN 1104) 

Bei den zuzuladenden Versandstücken handelt es 

sich um zusammengesetzte Verpackungen, welche 

insgesamt 120 L Aceton (UN 1090) enthalten. Die 

Person, die das Fahrzeug lenkt, ist zwar gefahrgut-

rechtlich unterwiesen, aber nicht im Besitz einer 

ADR-Bescheinigung. Darf diese Person die Fahrt 

auch mit der zusätzlichen Ladung fortsetzen und 

müsste hierfür das Fahrzeug mit orangefarbenen 

Warntafeln oder anderen Kennzeichen versehen wer-

den?

Auszug aus der Tabelle höchstzulässiger Mengen (1.1.3.6.3 ADR):  

Beförde-

rungskatego-

rie 

Stoffe oder Gegenstände 

Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-

Nummer 

Höchstzulässige 

Gesamtmenge je 

Beförderungs-

einheit 

0 Klasse 3: UN-Nummer 3343 

Klasse 6.1: UN-Nummern 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 

und 3294 […] 

0 

1 Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet 

sind und nicht unter die Beförderungskategorie 0 fallen, […] 

20 

2 Stoffe, die der Verpackungsgruppe II zugeordnet sind und nicht 

unter die Beförderungskategorie 0, 1 oder 4 fallen, […] 

333 

3 Stoffe, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind und nicht 

unter die Beförderungskategorie 0, 2 oder 4 fallen, 

sowie Stoffe und Gegenstände der folgenden Klassen: 

Klasse 2: Gruppen A und O […] 

1000 

4 […] sowie ungereinigte leere Verpackungen, die gefährliche Stoffe 

mit Ausnahme solcher enthalten haben, die unter die Beförde-

rungskategorie 0 fallen. 

unbegrenzt 
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Absender: Empfänger: 

Spedition Spetsi 

Sammelweg 12-23 

54654 Rumpelhausen 

Chemikalienhandel „Allerlei“ 

Richard-Fullerstr. 60c 

23432 Buckminster 

Anzahl und Art 
der Verpackung 

Bezeichnung des Gutes 
UN-Nummer, offizielle Benennung, Nummer der Ge-
fahrzettelmuster*, ggf. Verpackungsgruppe, Tunnelbe-
schränkungscode in Klammern  

 

Masse (kg) 
Volumen (l) 
je UN-Nummer und 
Verpackungsgruppe 

1 Kiste aus Pappe 
 

1 Fass aus Stahl 
 

2 Gasflaschen 
 

5 Kanister aus Stahl 
 

12 Kisten aus Pappe 

UN 3048 Aluminiumphosphid-Pestizid, 6.1, VG I, (C/E), 
UMWELTGEFÄHRDEND 

UN 1170 Ethanol, 3, VG II, (D/E) 
 

UN 1002 Luft, verdichtet, 2.2, (E) 
 

UN 1104 Amylacetate, 3, VG III, (D/E) 
 

UN 1090 Aceton, 3, VG II, (D/E), LTD QTY 

10 kg 
 

50 L 
 

100L 
 

100L 
 

120 kg (brutto) 

Vermerke: 

 
Bei einer Transportkette, die Luft- oder Seebeförderung einschließt: 
Beförderung nach Absatz 1.1.4.2.1 

 Beförderung nach Ausnahme Nr.       

 Bei Beförderung nach Abschnitt 1.1.3.6 ADR: 

Wert nach Absatz 1.1.3.6.3 und Wert nach Absatz 1.1.3.6.4 je Beförderungs-
kategorie und Multiplikation mit dem zutreffenden Faktor: 

 

 Menge Faktor Produkt 

Beförderungskategorie 1                   

Beförderungskategorie 2       3       

Beförderungskategorie 3       1       

Summe:       

  

Besondere Vermerke (nach Abschnitt 5.4.1 ADR/RID) 

      

 

 


